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Wirtschaft und Gesellschaft 

Übung Gesetzesartikelsuche 
Suchen Sie im Gesetz (ZGB, OR) den entsprechenden Gesetzesartikel zu den folgenden Umschreibungen. Der Einfachheit halber sind die Gesetzesartikel der Reihe 
nach geordnet (beginnend mit dem ZGB). Viel Vergnügen! 
 
Teil 1 
 
1. Das Gericht stützt sich bei 

einem Entscheid auf die fol-
genden Rechtsquellen: Ge-
schriebenes Recht, Gewohn-
heitsrecht und Rechtspre-
chung. 

 
 
2. Wer seine Rechte offensicht-

lich zu seinen Gunsten miss-
braucht, findet keinen Rechts-
schutz. 

 
 
3. Guter Glaube liegt dann vor, 

wenn jemand nach objektiven 
Kriterien keine Kenntnisse da-
von haben konnte, dass die 
Sache z.B. gestohlen war. 

 
 
4. Wer Recht aus einer behaup-

teten Tatsache ableiten will, 
hat dies zu beweisen. 

 
 
 
5. Die Fähigkeit, Rechte und 

Pflichten zu haben. 
 

6. Die Fähigkeit, Rechte und 
Pflichten zu begründen. 

 
 
7. Die Voraussetzungen für die 

Handlungsfähigkeit sind Voll-
jährigkeit und Urteilsfähigkeit. 

 
 
8. Die Volljährigkeit ist mit dem 

18. Geburtstag erreicht. 
 
 
9. Handlungen bei Urteilsunfä-

higkeit entfalten keine rechtli-
che Wirkung. 

 
 
10. Beschränkt handlungsunfähige 

Personen können sich nur mit 
Zustimmung ihrer gesetzlichen 
Vertreter durch ihre Handlun-
gen verpflichten, werden aber 
aus unerlaubten Handlungen 
schadenersatzpflichtig. 

 
 
 
11. Eigentümer an einer bewegli-

chen Sache wird man durch 
Übergabe der Sache. 

 

12. Ein Eigentumsvorbehalt ist nur 
dann wirksam, wenn er im Be-
treibungsregister eingetragen 
wird. 

 
 
13. Das Recht, eine Sache solan-

ge zurückzubehalten, bis die 
Forderung bezahlt ist, kann 
nur begründet werden, wenn 
eine Forderung fällig ist, diese 
im Zusammenhang mit dem 
Gegenstand der Retention ist 
und sich die Sache mit Willen 
des Schuldners im Besitze des 
Gläubigers befindet. 

 
 
 
14. Ein Vertrag entsteht durch 

übereinstimmende gegenseiti-
ge Willensäusserung. Die Wil-
lensäusserung kann auch still-
schweigend sein. 

 
 
15. Ein Vertrag ist auch entstan-

den, wenn man sich in den 
Nebenpunkten nicht einig war. 

 
 
16. Wer einem andern eine Frist 

setzt, bleibt bis zum Ablauf 
derselben gebunden. 

 

17. Wird ein Antrag unter Anwe-
senden nicht sogleich ange-
nommen, ist der Antragsteller 
nicht weiter gebunden. 

 
 
18. Bei einem Antrag unter Abwe-

senden bleibt der Antragsteller 
solange gebunden, wie er bei 
normalem Postverkehr eine 
Antwort erwarten darf (d.h. ca. 
10 Tage). 

 
 
19. Unbestellte Ware muss nicht 

zurückgeschickt oder bezahlt 
werden. 

 
 
20. Inserate, Preislisten, Kataloge 

usw. sind alle unverbindlich 
(nicht jedoch die Auslage im 
Schaufenster). 

 
 
21. Ein Antrag kann nachträglich 

widerrufen werden, sofern der 
Widerruf vor oder mit dem An-
trag bei der anderen Partei 
eintrifft. 
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22. Verträge sind, sofern nichts 

anderes bestimmt ist, formlos 
gültig. 

 
 
23. Ein Vertrag mit unmöglichem, 

unsittlichem oder widerrechtli-
chem Vertragsinhalt ist nichtig. 

 
 
24. Bei einer Übervorteilung kann 

der Benachteiligte innerhalb 
eines Jahres den Vertrag 
rückgängig machen. 

 
 
25. In den folgenden Fällen kann 

ein Vertrag wegen wesentli-
chem Irrtum nachträglich rück-
gängig gemacht werden: 

 
 
26. Bei Erklärungsirrtum... 

(mit Absatz und Ziffer) 
 
 
27. ... und Grundlagenirrtum, ... 

(mit Absatz und Ziffer) 
 
 
28. ... nicht aber bei Motivirrtum...  

(mit Absatz) 
 
 
29. ... und Rechnungsfehlern.  

(mit Absatz) 
 

30. Ebenfalls wegen Mangel bei 
Vertragsabschluss anfechtbar 
ist ein Vertrag bei absichtlicher 
Täuschung... 

 
 
31. ... und Furchterregung 
 
32. Die Frist, in der ein Vertag mit 

einem Mangel bei Vertragsab-
schluss angefochten werden 
kann, beträgt ein Jahr. Sie be-
ginnt beim Irrtum und bei der 
Täuschung mit der Entde-
ckung des Mangels bzw. bei 
der Furcht mit deren Beseiti-
gung. 

 
 
33. Bei einem Haustürgeschäft 

muss die Leistung des Kunden 
100 Franken übersteigen. 
Ebenfalls muss die Sache o-
der Dienstleistung für den per-
sönlichen Gebrauch bestimmt 
sein. 

 
 
34. Kein Widerrufsrecht bei einem 

Haustürgeschäft besteht, 
wenn die Sache an einem 
Markt- oder Messestand ge-
kauft wurde. 

 
35. Ein Haustürgeschäft kann 

schriftlich innert sieben Tagen 
nach Vertragsabschluss wider-
rufen werden. 

 

36. Die Haftung für selbst verur-
sachten Schaden wird als Ver-
schuldenshaftung bezeichnet. 

 
 
37. Wer betrunken einen Schaden 

verursacht, wird trotz Urteils-
unfähigkeit schadenersatz-
pflichtig. 

 
 
38. Der Geschäftsherr haftet für 

Schäden, die sein Arbeitneh-
mer verursacht. 

 
 
39. Der Tierhalter haftet für Schä-

den, die das Tier verursacht, 
sofern er seine Sorgfaltspflicht 
verletzt hat. 

 
 
40. Der Hauseigentümer haftet für 

den Schaden, der durch her-
abfallende Ziegel entsteht. 

 
41. Schadenersatzansprüche aus 

unerlaubten Handlungen ver-
jähren nach einem Jahr. 

 
 
42. Wer Geld ungerechtfertigt 

erhält, muss dieses zurückge-
ben. 

 

43. Bei Verträgen mit unsittlichem 
oder widerrechtlichem Ver-
tragsinhalt besteht kein An-
spruch auf Rückerstattung. 

 
 
44. Grundsätzlich muss persönlich 

erfüllt werden, wenn es auf die 
Person ankommt. 

 
 
45. Geldschulden sind Bringschul-

den. Warenschulden sind Hol-
schulden. 

 
 
46. Wenn nichts anderes bestimmt 

ist , wird eine Forderung sofort 
fällig. 

 
 
47. Befindet sich der Gläubiger in 

Verzuge, ist der Schuldner be-
rechtigt, die geschuldete Sa-
che auf Gefahr und Kosten 
des Gläubigers zu hinterlegen. 

 
 
48. Kann die Erfüllung nicht oder 

nicht gehörig bewirkt werden, 
so hat der Schuldner Scha-
denersatz zu leisten, sofern er 
nicht beweist, dass ihn keine 
Schuld trifft. 
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49. Ist eine Verbindlichkeit fällig, 

so wird der Schuldner durch 
Mahnung des Gläubigers in 
Verzug gesetzt... 

 
 
50. ... bzw. mit Ablauf eines vorher 

vereinbarten Verfalltages. 
 
 
51. Der Verzugszins bei einer 

Geldschuld beträgt 5 %, sofern 
nichts anderes vereinbart wur-
de. 

 
 
52. Befindet sich der Schuldner in 

Verzug, so kann der Gläubiger 
ihm eine Nachfrist setzen. 

 
 
53. Mit Ablauf dieser Frist kann 

der Gläubiger dann vom Ver-
trag zurücktreten, auf die Lie-
ferung verzichten oder auf die-
se bestehen. 

 
 
54. Bei einem Fixkauf (mit Stich-

tag) ist das Ansetzen einer 
Nachfrist nicht notwendig. 

 
 
55. Eine Obligation kann neben 

der Erfüllung auch erlöschen 
durch Übereinkunft, ... 

 

56. ... Neuerung, ... 
 
 
57. ... Vereinigung von Gläubiger 

und Schuldner,... 
 
 
58. Unmöglichwerden der Leis-

tung (nachträgliche Unmög-
lichkeit)... 

 
 
59. ... und durch einseitige Ver-

rechnung. 
 
 
Anders die Verjährung: Die Forde-
rung erlischt zwar nicht, aber kann 
auch nicht mehr eingefordert wer-
den. 
 
60. Sofern nichts anderes be-

stimmt ist, beträgt die Verjäh-
rungsfrist zehn Jahre. 

 
 
61. Miet- und Kapitalzinsen sowie 

andere periodische Leistungen 
sowie Forderungen aus 
Handwerksarbeit und Klein-
verkauf von Waren verjähren 
nach 5 Jahren. 

 
 
62. Verjährungsfristen dürfen nicht 

abgeändert werden. 
 
 
63. Die Verjährung beginnt mit der 

Fälligkeit der Forderung. 
 

64. Auf die Verjährung kann nicht 
im Voraus verzichtet werden. 

 
 
65. Bei Vertragsabschluss kann 

ein sogenanntes Reugeld 
(Preis für Vertragsrücktritt) 
vereinbart werden. 

 
 
66. Für den Fall der Nicht- oder 

Schlechterfüllung kann eine 
Konventionalstrafe vereinbart 
werden. 

 
 
67. Der Gläubiger kann eine ihm 

zustehende Forderung ohne 
Einwilligung des Schuldners 
an eine Drittperson abtreten 
(Zession). 

 
 
 
68. Bei einem Kaufvertrag ver-

pflichtet sich der Verkäufer, die 
Sache dem Käufer zu überge-
ben und ihm das Eigentum da-
ran zu verschaffen, und der 
Käufer, den Kaufpreis zu be-
zahlen. 

 
 
69. Nutzen und Gefahren einer 

Sache gehen bei Spezieswa-
ren mit dem Abschlusse des 
Vertrages auf den Erwerber 
über. 

 

70. In der Regel trägt der Käufer 
die Transportkosten. 

 
71. Wird im kaufmännischen Ver-

kehr ein bestimmter Lieferter-
min vereinbart und kommt der 
Verkäufer mit Ablauf dieses 
Tages in Verzug, so wird vom 
Käufer der Verzicht auf die 
Lieferung vermutet. 

 
 
72. Der Verkäufer haftet für Män-

gel an der Kaufsache, auch 
wenn er den Mangel nicht ge-
kannt hat. 

 
 
73. Eine Verlängerung, Verkür-

zung oder sogar Aufhebung 
der Garantie ist zulässig. 

 
 
74. Der Käufer ist verpflichtet, die 

Sache nach dem Kauf sofort 
zu prüfen, Mängel zu melden 
und die Sache aufzubewah-
ren. 

 
 
75. Weist die verkaufte Sache 

einen Mangel auf, hat der Käu-
fer die Wahl auf Wandelung, 
Minderung oder... 

 
 
76. ... bei einer Gattungsware 

auch auf Ersatzleistung. 
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77. Die Garantiefrist bei einem 

Mangel beträgt zwei Jahre. 
 
 
78. Wurde nichts anderes verein-

bart, wird der Kaufpreis sofort 
d.h. mit der Übergabe fällig. 

 
 
79. Ist die Sache gegen Voraus-

zahlung oder Zug um Zug zu 
übergeben so kann der Ver-
käufer bei Zahlungsverzug des 
Käufers ohne weiteres vom 
Vertrage zurücktreten. 

 
 
 
80. Auch Teilzeitarbeit gilt als Ein-

zelarbeitsvertrag. 
 
 
81. Wo es das Gesetz nicht an-

ders bestimmt, ist ein Arbeits-
vertrag auch mündlich gültig. 

 
 
82. Zu den Pflichten des Arbeit-

nehmers gehört, dass er die 
Arbeit in eigener Person zu 
leisten hat. 

 
 

83. Der Arbeitnehmer hat die Ar-
beiten sorgfältig auszuführen 
und die Interessen des Arbeit-
gebers zu wahren. Er darf sei-
nen Arbeitgeber während des 
Arbeitsverhältnisses nicht kon-
kurrenzieren. 

 
 
84. Wird die Leistung von Über-

stundenarbeit notwendig, so 
ist der Arbeitnehmer soweit 
verpflichtet, wie sie ihm zuge-
mutet werden kann. 

 
 
85. Der Arbeitnehmer haftet für 

den Schaden, den er absicht-
lich oder fahrlässig dem Ar-
beitgeber zufügt. 

 
 
86. Muss der Arbeitnehmer unver-

schuldet krankheitshalber der 
Arbeit fernbleiben, so hat ihm 
der Arbeitgeber den Lohn für 
mindestens drei Wochen zu 
zahlen. 

 
 
87. Der Arbeitnehmer hat An-

spruch auf mindestens vier 
Wochen Ferien, wenn er min-
destens 20 Jahre alt ist. 

 
 
88. Der Arbeitgeber bestimmt 

grundsätzlich den Zeitpunkt 
der Ferien. 

 

89. Ferien dürfen während dem 
Arbeitsverhältnis nicht durch 
Geldzahlungen abgegolten 
werden. 

 
 
90. Der Arbeitnehmer kann vom 

Arbeitgeber jederzeit ein Ar-
beitszeugnis verlangen. 

 
 
91. Bei einem befristeten Arbeits-

vertrag ist eine Kündigung 
nicht vorgesehen. 

 
 
92. Eine Kündigung ist schriftlich 

zu begründen, wenn die ande-
re Partei dies verlangt. 

 
 
93. Wurden unterschiedliche Kün-

digungsfristen vereinbart, gilt 
die… 

 
 
94. Die Probezeit beträgt maximal 

3 Monate. 
 
 
95. Die Kündigungsfrist beträgt im 

fünften Dienstjahr zwei Mona-
te. 

 
 

96. Wird einem Arbeitnehmer we-
gen seiner Parteizugehörigkeit 
gekündigt, so kann bei dieser 
missbräuchlichen Kündigung 
auf Entschädigung bis maxi-
mal sechs Monatslöhne kla-
gen. Die Kündigung bleibt aber 
bestehen. 

 
 
97. Eine Kündigung, die während 

einer Rekrutenschule ausge-
sprochen wird, ist nichtig. 

 
 
98. Kann der Arbeitgeber den 

Lohn nicht mehr zahlen, so 
kann der Arbeitnehmer fristlos 
kündigen. 

 
 
99. Ein Konkurrenzverbot darf 

nicht auf die ganze Schweiz 
ausgedehnt werden. 

 
 
100. Die Vorschrift, dass der Feri-

enanteil nicht mit Geld abge-
golten werden kann, ist zwin-
gend und darf nicht abgeän-
dert werden. 

 
 
 


